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L81704 Baulärm Umgebungslärm Oberösterreich

L82000 Bauordnung
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L82304 Abwasser Kanalisation Oberösterreich

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

BauO OÖ 1976 §68 Abs2;

BauRallg;

VStG §19;

Rechtssatz

Der Behörde 1. Instanz kann nicht entgegengetreten werden, wenn sie den Umstand, dass sich die Bauwerberin in

Kenntnis der Versagung der Bauplatzbewilligung der unbefugten Bauführung schuldig gemacht hat, als erschwerend

wertete, selbst wenn die Bauwerberin eine widerrufliche Baubewilligung in die Zukunft erhalten sollte.
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